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S TEL L U N G NAH M E 

des Dienststellenausschusses der Hochschullehrer an der Hochschule für 
angewandte Kunst in Wien zu den Änderungsvorschlägen des BMWFuK 

betreffend die Abgel tung von Lehr- und Prüfungstätigkei ten an 
Hochschulen sowie dem Gehaltsgesetz (GZ 681.58/I-I/B/IOA/96). 

1) G L E I  C H W E R T I G K E I T 

Es ist die völlige Gleichstellung von Hochschulassistenten mit einer 
dem Doktorat und/oder der Habilitation gleich�,ertigen/gleich= 
zuhaltenden Eignung/Befähigung (sowohl nach HAG 1962 als auch nach BDG 
1988) mit Universitäts/Hochschulassistenten mit Doktorat und/oder 
Habilitation sicherzustellen. 

2) M I N DE S T A N Z A H L V O N S T U DIE REN D EN 

Falls es sich bei einer Lehrveranstaltung um die einzige zur Erfüllung 
des Studienplanes abgehaltene Pflichtlehrveranstaltung handelt, ist 
sowohl für die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten als auch im 
Gehal tsgesetz keine Mindestanzahl von Studierenden festzulegen. Diese 
Forderung entspricht der geltenden Gesetzeslage (siehe dazu den Erlaß 
des BMWF zur 27. Gehal tsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 392/74 Best immungen 
über Hochschullehrer an Hochschulen künstlerischer Richtung 
Kollegiengeldabgel tung und Amtszulagen ) . An der Hochschule für 
angewandte Kunst in Wien ist es eher die Ausnahme, daß 15 oder mehr 
Studierende pro Jahrgang die Aufnahmeprüfung pos i ti v ablegen. Daher 
könnten aber Pflichtlehrveranstaltungen für diese Jahrgänge nicht 
abgehalten werden, was für die Studierenden zwangsläufig eine 
Verlängerung der Studiendauer bedeutet. 

3) FUN K T I O N  E L L E ASS IST E N Z 

Die neue Lehrauftragskategorie lit d) ist auch auf die an Lehrkanzeln 
im wissenschaftlichen. künstlerisch-wissenschaftlichen sowie 
wissenschaftlich-praktischen Bereich tätigen Lehrbeauftragten 
anzuwenden, so ferne der Lehrauftrag zur Unterstützung des Leiters (der 
Leiterin) der Studieneinrichtung erteilt wurde. 

4) W ISS E N S C H A F T L IC H E L EH R E A N K H S 

Die für die Abgel tung der Lehrtätigkeit von Hochschulassistenten rni t 
einer dem Doktorat und/oder der Habil i tat ion gleichwert igen/gle ich= 
zuhaltenden Eignung/Befähigung (sowohl nach HAG 1962 als auch nach BDG 
1988) vorgeschlagenen Regelungen sind auch für - in der Praxis sehr 
häufig anzutreffende wissenschaftliche. wissenschaftlich
künstlerische sowie wissenschaftlich-praktische Lehrveranstaltungen 
auszudehnen und nicht nur für die künstlerische Lehre anzuwenden. 
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